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Einleitung

A. Problemstellung und These

Zeit ist ebenso wie die zunehmende Verdichtung ihrer Strukturen im politischen 
Alltag omnipräsent. Zu vernehmen sind aus der Politik immer wieder Klagen 
über mangelnde Sorgfältigkeit, Zeitknappheit oder künstlichen Zeitdruck.1 Eine 
„Erosion der politischen Ordnung“ sei das Resultat der Diagnose. Das Parlament 
„nicke nur noch ab, was von der Exekutive unter dem Druck der Börsen und 
Rating-Agenturen verkündet wurde“2. Während das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zur „Behörde auf Speed“3 erklärt wird, erheben andere Zeit zur 
„Mutter der Wahrheit und Gerechtigkeit“, ohne welche ein Richter „wie ein 
Maurer ohne Kelle“ sei;4 die Justiz urteile nur noch „im Namen der Eile“5.

Zwar ist das Klagen über Zeit von jeher Teil politischer Rechtfertigungs-
strategie, da es über den Bereich der eigenverantwortlichen Einflusssphäre 
hinausreicht. Es ist allerdings die Vielzahl solcher Diagnosen einer allgemeinen 
Zeitkrise, aus denen in jüngerer Vergangenheit ein politischer „Sofortismus“6 

1 Stellvertretend Wolfgang Bosbach, MdB, The European v. 22.10.2014 (abrufbar unter: 
http://www.theeuropean.de/wolfgang-bosbach/8896-ueber-zeitmanagement-und-muessig 
gang?utm_content=buffer7a288&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer# [17.04.2021]); Peter Müller, RiBVerfG, Ministerpräsident a.D., Die Zeit v. 
09.04.2015 (abrufbar auf ZeitOnline unter: http://www.zeit.de/2015/15/peter-mueller-minister 
praesident-richter-regeln/komplettansicht [17.04.2021]).

2 Münkler, Die rasenden Politiker, Spiegel 29/2012, S.  100, 100; s. schon früher Frankfurter 
Allgemeine Zeitung v. 27.06.1985, S.  1: „Parlamentarischer Schweinsgalopp“.

3 Lobenstein, ZeitOnline v. 30.03.2017 (abrufbar unter: http://www.zeit.de/2017/14/bamf-
unternehmensberater-geschwindigkeiten-folgen-fluechtlinge/komplettansicht [17.04.2021]); 
zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz §  2 B. IV. 2.

4 Neskovic, Deutschlandfunk v. 01.06.2016 (abrufbar unter: http://www.deutschlandfunk.
de/rechtsstreit-zwischen-richter-und-olg-praesidentin-ein.694.de.html?dram:article_id=358 
828 [17.04.2021]).

5 Van Lijnden, Im Namen der Eile, Die Zeit v. 04.02.2016 (abrufbar auf ZeitOnline unter: 
http://www.zeit.de/2016/06/rechtsprechung-richter-urteil-zeitdruck [17.04.2021]).

6 Bittner, Zeit ist Macht, Die Zeit v. 05.08.2012 (abrufbar auf ZeitOnline unter: https://
www.zeit.de/2012/31/Beschleunigung [17.04.2021]).



2 Einleitung

heraufbeschworen wird. So beobachtet Jürgen Habermas im Politischen „einen 
kurzatmigen Umgang mit den von Tag zu Tag auftauchenden Problemen“7.

Eine Entschlüsselung der angeführten Zitate verdeutlicht die damit aufge-
worfenen Fragen: Erstens handelt es sich dabei nur um eine Auswahl, sodass bei 
erster Betrachtung im Politischen insgesamt das faktische Diktat der Dringlich-
keit zu einer normgewordenen Unverzüglichkeit zu führen scheint. Zweitens 
kann eine solche Entwicklung die rechtliche Bewertung nicht unberührt lassen, 
da das im Gesetz Angelegte und das unter Zeitdruck zu Leistende möglicher-
weise „in einem krassen Gegensatz“ zueinander stehen.8 Drittens wird sichtbar, 
dass wohl alle drei Gewalten von der Zeitkrise betroffen sind, weswegen sich ein 
staatswissenschaftlicher Diskurs geradezu aufdrängt. Dabei geraten jedoch 
bereits innerhalb der Zitatanalyse unterschiedliche Zeithorizonte der einzelnen 
Gewalten in den Blick, etwa wenn man bedenkt, dass die Exekutive häufig 
politische Programmatik umsetzt oder die Judikative den politischen Gewalten 
lange Zeit als „sober second thought of community“9 gegenübergestellt wurde, 
die den normativen Gemeinsinn der Bürger vertrete. Viertens lassen die Aus-
sagen kein einheitliches Erklärungsmuster für die jedoch anscheinend gleich-
förmigen Erfahrungen erkennen.

Nicht weniger drängend stellen sich die Fragen, ob eine somit angesprochene 
Beschleunigung nur phasenweise erfolgt, ob sie sich verselbstständigt oder ob 
sie nicht ganz unterschiedliche, ambivalente Wirkungen haben kann. Möglicher-
weise führt Beschleunigung nicht zwangsläufig zu weiterer Beschleunigung – 
letztlich zur Raserei –, sondern stattdessen zu einer normativen Überforderung, 
die in der weiteren Folge eine gewisse Sesshaftigkeit provoziert; oder anders 
gewendet, ob die fortschreitende Beschleunigung im Ergebnis nicht wiederum, 
vor allem durch die Vielgestaltigkeit der mit ihr verbundenen Herausforderungen, 
zu einer Verlangsamung, bis hin zum Stillstand, führen kann.

Zu einer tiefgreifenden (rechts-)wissenschaftlichen Aufarbeitung der an-
gedeuteten Phänomene und ihrer Auswirkungen auf das Recht kam es bislang 
kaum. Weder dem tatsächlichen Bestehen verdichteter Zeitstrukturen noch dem 
dadurch möglicherweise entstehenden (demokratischen) Problem der Legalität 

7 Habermas, Wir brauchen Europa!, Die Zeit v. 08.10.2012 (abrufbar auf ZeitOnline unter: 
http://www.zeit.de/2010/21/Europa-Habermas [17.04.2021]); vgl. a. Di Fabio, Die Ruhe der 
Getriebenen, Cicero Online v. 28.08.2012 (abrufbar unter: http://cicero.de/innenpolitik/die-
ruhe-der-getriebenen/51599 [17.04.2021]).

8 Neskovic, Deutschladfunk v. 01.06.2016 (abrufbar unter: http://www.deutschlandfunk.de/
rechtsstreit-zwischen-richter-und-olg-praesidentin-ein.694.de.html?dram:article_id=358828 
[17.04.2021]).

9 So Chief Justice Harlan Fiske Stone, The Common Law in the United States, Harvard 
Law Rev. 50 (1936), S.  4, 25.
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sowie den Auswirkungen auf unsere Vorstellungen der politischen Gemeinschaft 
ist die Rechtswissenschaft vertieft nachgegangen. Erstaunlicherweise spiegelt 
sich damit die Präsenz einer solchen Beschleunigungsdiagnose im Politischen – 
anders als in anderen Bereichen – kaum in einer entsprechenden juristischen 
Auseinandersetzung. Für die Rechtswissenschaft stellt sich also die ent-
scheidende Frage: Eröffnet das Phänomen der Beschleunigung den Raum des 
Rechts und der Legalität? Die zur Beantwortung anzugehenden Freilegungen 
temporaler Strukturen im Verfassungsstaat sowie eines temporalen Verständ-
nisses der Gewaltengliederung offenbart den Untersuchungsgegenstand und 
gleichsam die These vorliegender Arbeit: Der beschleunigte Staat.

B. Stand der Forschung

Damit wird bereits deutlich, dass vorliegende Untersuchung sich mit dem weiten 
Feld „sozialen Wandels“ befasst, was zunächst eine nähere Verortung gegenüber 
anderen Diskursen notwendig macht. Denn die wissenschaftliche Auseinander-
setzung verbindet bereits vielgestaltige Erklärungsversuche mit der Diagnose 
sich transformierender Gesellschaften sowie ihren Fortschritts- oder Verfalls-
geschichten: So wie Staat, Recht und Gesellschaft sich wandeln, verändern sich 
die jeweils angebotenen Interpretationsmodelle. Dabei variieren die Krisen-
diagnosen je nachdem, welche Position eingenommen, welche Frage für den 
jeweiligen Ansatz als vordringlich begriffen und welches Erkenntnisinteresse 
verfolgt wird. Diese Vielfalt spiegelt zunächst, dass sich wohl keine einfachen 
Kausalitäten zum Abbilden und Einfangen gesellschaftlicher Entwicklung auf-
stellen lassen, da diese hierfür insgesamt zu dynamisch erscheint.

Entgegen dem kaum entwickelten temporalen Rechtsdiskurs (I.), haben zwei 
andere Diskursgruppen, welche mit der Frage nach Auswirkungen von Zeit und 
Beschleunigung zahlreiche (argumentative) Schnittmengen aufweisen, in den 
letzten Dekaden eingängige wissenschaftliche Behandlung erfahren, sodass sich 
eine Auseinandersetzung mit diesen anbietet: zum einen jene Auffassungen, die 
Komplexität von Entscheidungsgegenständen und die damit einhergehende 
immer unsicherer werdende Entscheidungsgrundlage für staatliches Handeln als 
maßgeblich erachten (II.).10 Zum anderen gruppieren sich solche Positionen, die 

10 Dazu u. a. Engel, Rationale Rechtspolitik und ihre Grenzen, JZ 2005, S.  581, 583 ff.; 
Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, 1971, S.  99, der daneben auch den Zeitaspekt 
anspricht (S.  99 und 101 f.); Lepsius, Die erkenntnistheoretische Notwendigkeit des Parlamen-
tarismus, in: Bertschi (Hrsg.), Demokratie und Freiheit, 1999, S.  123 ff.; Murswiek, Die Be-
wältigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung durch das Verwaltungsrecht, 
VVDStRL 48 (1990), S.  207 ff.; wohl auch Vogel, Zur Diskussion um die Normenflut, JZ 1979, 
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sich der allgemeinen Verdichtung des Raums zuwenden, wie die Entwicklung 
unter dem „nebulösen und mißverständlichen“11 Überbegriff der Globalisierung 
zusammengefasst wird (III.). Aus beiden Blickwinkeln wird versucht, um-
fassende Deutungsmuster zu entwickeln, um die Herausforderungen an das 
Recht durch die Verflüssigung seines Regelungsobjekts sowie Ansätze möglicher 
Lösungen zu beschreiben.

Hinzu treten weitere Teildiskurse, die ihrerseits Berührungspunkte sowie 
Überschneidungen mit diesen beiden Diskursgruppen aufweisen. Dazu gehört 
beispielsweise der Diskurs über eine sich zusehends verändernde Öffentlichkeit, 
die tradierte Handlungsabläufe, damit das gesellschaftliche Miteinander und 
folglich den Staat herausfordert.12

Diesen Diskursgruppen soll mit folgender Arbeit eine weitere zur Seite ge-
stellt werden. Durch Aufzeigen möglicher Schnittmengen in der Problem-
beobachtung wie der Argumentation lässt sich viel Verbindendes herausarbeiten, 
sodass sich diese Überschneidungen im Verlauf der Untersuchung als nützlich 
erweisen. Auch wird damit bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Selbststand der 
These überprüft. Denn es ist zur Schärfung des eigenen Ansatzes notwendig, sich 
den bestehenden Diskussionen um Komplexität und Globalisierung zu ver-
gewissern, ihre wesentlichen Argumente zu kennen und, wo nötig, sich von 
ihnen abzugrenzen. Der Mehrwert eines temporalen Diskurses zeigt sich dann 
gerade durch die Anbindung an angesprochene Diskursgruppen.

S.  321, 322; Voßkuhle, §  1 – Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/
Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 2. Aufl. 2012, 
Rn.  11, der allerdings dabei vor allem die Realbedingungen im Blick hat, unter denen die Ver-
waltung arbeitet; s. a. Teubner/Wilke, Kontext und Autonomie, Zeitschrift für Rechtssoziologie 
6 (1984), S.  4, 9. Wilke, Demokratie in Zeiten der Konfusion, 2014, S.  7 ff. verbindet das Inter-
pretationsmodell der Globalisierung mit dem Ansatz einer Wissensgesellschaft und schließt 
aufgrund deren Konvergenz auf eine „globale Hyperkomplexität“, die eine „Epoche der 
Konfusion“ (S.  8) hervorgerufen hätte. Dieser Ansatz bringt vor allem begriffliche Neuerungen, 
kann zu den geführten rechtswissenschaftlichen Diskursen jedoch allenfalls ergänzende 
Wirkung entfalten.

11 Beck, Was ist Globalisierung?, 1. Aufl. 1997, S.  42; krit. a. Giddens, Jenseits von Links 
und Rechts, 1997, S.  23; weitere Nachweise unter Einl. Fn.  72.

12 Dazu bspw. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962; Beierwaltes, Demo-
kratie und Medien, 2000; Häberle, Gibt es eine europäische Öffentlichkeit?, 2000; Holznagel, 
Erosion demokratischer Öffentlichkeit?, VVDStRL 68 (2008), S.  381 ff.; Horn, Erosion demo-
kratischer Öffentlichkeit?, VVDStRL 68 (2008), S.  413 ff.; Kloepfer, §  42 – Öffentliche 
Meinung, Massenmedien, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3,  
3. Aufl. 2005; I.M. Pernice, Öffentlichkeit und Medienöffentlichkeit, 2000; Wegener, Der 
geheime Staat, 2006.
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I. Der Beschleunigungsdiskurs

Bevor sich die Untersuchung den beiden Diskursgruppen zuwendet, ist der Blick 
auf den bisherigen Forschungsstand zum Thema zeitliche Verdichtung bzw. Be-
schleunigung zu richten. Denn eine Ursache für den stetigen gesellschaftlichen 
Wandel wird in der Sozialwissenschaft mit der Verdichtung von Zeitstrukturen 
beschrieben und als soziale Beschleunigung bezeichnet. In diesem Punkt 
schneidet sich nun hiesiges Erkenntnisinteresse mit dem sozialwissenschaft-
lichen, da insbesondere zeitlich verstandene Staatsgewalt ebenfalls einer solchen 
Verdichtung von Zeitstrukturen unterliegt, sodass diese Entwicklung die Funk-
tionsbedingungen des Verfassungsstaates beeinflusst.13 Das begründet sich zum 
einen darin, dass sie auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren muss. Zum 
anderen kann die Staatsgewalt sich aufgrund ihrer Zeitgebundenheit nicht selbst 
außerhalb des Beschleunigungszusammenhangs stellen.

Anders als die sogleich darzustellenden Wissenschaftsdiskurse über Komplexi-
tät und Globalisierung hat ein umfassender temporaler Beschleunigungsdiskurs 
in der Rechtswissenschaft bislang kaum stattgefunden, wohingegen manche 
Teiluntersuchungen Aspekte von Zeit, Zeitlichkeit und Beschleunigung durchaus 
behandelt haben.14 Das grundlegende Verhältnis von Zeit und Recht bzw. Staat 
wurde bislang nur gelegentlich untersucht und wenn dann vor allem unter einem 
rechtsphilosophischen Blickwinkel aufgearbeitet.15 Temporale Erwägungen 
finden daher nur selten Niederschlag in juristischen Argumentationen. Eine Aus-
nahme, die sich vor allem einer eingehenden Bestandsaufnahme des ein-
schlägigen Normköpers widmet, stellt das umfangreiche Werk „Zeit und Recht“ 
von Günther Winkler dar,16 dessen Verdienst es ist, einen (ersten) umfassenden 
Überblick zum vorliegenden Themenkreis zu geben. Dabei beschränkt sich seine 
Untersuchung jedoch meist auf Aussagen, die aufgrund des thematischen Zu-
schnitts keine genaue Problemanalyse gerade sich verändernder Zeitstrukturen 
ermöglichen.

Des Weiteren findet sich ein eigenständiger Beschleunigungsdiskurs in der 
Verwaltungsrechtswissenschaft.17 Zugehörige Werke bilden einen bedeutenden 

13 Ausf. §  2 C.
14 Vgl. die Diagnose von Schulz, Die Zeit drängt, in: ders. (Hrsg.), Ökologie und Recht, 

1991, S.  127, 132; eine begrüßenswerte Ausnahme bilden Teiluntersuchungen wie die Berück-
sichtigung des Zeitfaktors bei Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz und Risikoverteilung im Ver-
waltungsrecht, 1988 oder Ebling, Beschleunigungsmöglichkeiten bei der Zulassung von Ab-
fallentsorgungsanlagen, 1993.

15 Statt vieler Kirste, Die Zeitlichkeit des positiven Rechts und die Geschichtlichkeit des 
Rechtsbewußtseins, 1998.

16 Winkler, Zeit und Recht, 1995; vgl. ferner E. Klein, Staat und Zeit, 2006.
17 Guter Überblick bei Kaiser, Die Kommunikation der Verwaltung, 2009, S.  198 ff.
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Steinbruch für vorliegende Untersuchung: Denn sie kann von dort Ideen zu-
sammentragen und darauf aufbauend ein System bilden.

Die Gründe für das Fehlen eines umfassenden Beschleunigungsdiskurses 
liegen nicht unmittelbar auf der Hand. Vielmehr verwundert die Diagnose, wenn 
man den Forschungsstand in den Nachbardisziplinen auswertet.18 Allerdings 
haben sich auch dort anschlussfähige Forschungsergebnisse zum Thema Zeit 
und Beschleunigung erst in den letzten Dekaden entwickelt. Ein erstes Er-
klärungsmuster könnte darin bestehen, dass die temporalen Veränderungen im 
Recht einen nur schwer nachzuweisenden Niederschlag finden.19 In manchen 
Teilen blickt die Rechtswissenschaft recht statisch auf den positiv formalisierten 
Normbestand und fixiert sich daher auf die darin zum Ausdruck kommende 
normative Entscheidung.20 Jedoch nimmt sie so die Rückwärtsgewandtheit des 
Rechts in sich auf, welches gemachte Erfahrungen perpetuiert.21 Der dadurch 
eingenommene Blickwinkel macht dynamische Entwicklungen im Vergleich zu 
anderen Disziplinen grundsätzlich schwerer greifbar. Andere Interpretations-
modelle zeichnen sich hingegen durch eine erhöhte Sichtbarkeit für den Rechts-
anwender aus: Komplexität mag man am Normbestand ablesen; die rechtsförmige 
Internationalisierung („Globalisierung“) als Fortschrittsgedanke brachte eine 
Vielzahl an Regelungsregimen und verfestigten Institutionen mit sich, und auch 
veränderte Öffentlichkeit oder Ökonomisierung lassen sich an Regelungen oder 
Argumentationslinien leichter nachweisen. Eine solche Sichtbarkeit fehlt den 
Veränderungen durch zeitliche Beschleunigung zum größten Teil.22 Zweitens er-
möglichte wohl erst der Rechtspositivismus, Recht überhaupt zeitgebunden zu 
denken. Mit ihm konzentrierte sich die Rechtswissenschaft vor allem auf den 
Setzungsakt, womit sie dem positiven Normkörper eine neue Qualität beimaß. 
Jenseits dessen hat das Recht keine differenzierbare Zeitstruktur oder erwiesen 
nachzeichenbare lineare Entwicklung. Wie die Sprache für den Menschen ins-
gesamt,23 hat für die Rechtswissenschaft erst der Positivismus in seiner zeitlichen 
Konnotation das Recht verfügbar und beweglich gemacht.24 Drittens dürfte die 

18 Für die Sozialwissenschaften s. die Überblicke bei Ekengren, The Europeanization of 
State Administration – Adding the Time Dimension, Cooperation and Conflict 31 (1997), 
S.  387, 394 ff.; Vorderstraße, Zeit und Politikberatung, 2014, S.  138 ff.

19 Einl. B. II.
20 Krit. zu dieser Perspektive a. Voßkuhle, §  43 – Sachverständige Beratung des Staates, in: 

Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3, 3. Aufl. 2005, Rn.  11 ff.
21 §  1 A. I. 2. c).
22 Urry, Speeding Up and Slowing Down, in: Rosa/Scheuerman (Hrsg.), High-Speed 

Society, 2009, S.  179, 179
23 Dazu Giddens, Modernity and Self-Identity, 1991, S.  23 ff.
24 Vgl. Engel, Rationale Rechtspolitik und ihre Grenzen, JZ 2005, S.  581, 582.
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Beschleunigung der Rechtswissenschaft selbst, wie Johannes Masing betont,25 
ihren Beitrag zu dem ausgemachten Leerstand geleistet haben, da sie ebenfalls 
von äußeren Faktoren angetrieben wird. Ein vierter Erklärungsansatz könnte in 
den allgemeinen Beweisschwierigkeiten erblickt werden: Die Verdichtung von 
Zeitstrukturen empirisch nachzuweisen, bleibt mittels juristischer Methoden 
schwierig.

Doch sollte diese Feststellung nicht den Zugang versperren, da von vielen 
dieser Probleme alle Interpretationsmodelle des sozialen Wandels gleichermaßen 
betroffen sind. Denn bei der Nachweisbarkeit gesellschaftlicher Veränderungen 
fällt zuvörderst auf, dass sich alle Diskursgruppen dem Vorwurf einer schwierigen 
Beweisbarkeit aussetzen müssen. Dieser Befund gilt für juristische wie auch für 
andere Methoden. Es ist mit anderen Worten kaum möglich, die Komplexität, 
Globalisierung oder Beschleunigung von gesellschaftlichen Entwicklungen 
empirisch umfassend einzufangen. Der Befund erschwerter Beweisführung 
sollte jedoch nicht entmutigen, sondern anspornen. Immerhin können im Wege 
der Deskription deutliche Spuren der gesellschaftlichen Entwicklungen gesichert 
und damit das noch zu erschöpfende Potential temporalen Rechtsdenkens offen-
gelegt werden.

Damit wird deutlich, dass die Rechtswissenschaft einen interdisziplinären 
Gang in die vorgeschlagene Richtung bislang kaum eingeschlagen und die über-
spannenden Herausforderungen daher noch nicht systematisch aufgearbeitet hat. 
Ein solch temporales Interpretationsmuster für die Rechtswissenschaft anzu-
bieten, ist maßgebliches Anliegen der vorliegenden Untersuchung. Sie soll eine 
gesellschaftliche Entwicklungsrichtung andeuten, die erheblichen Einfluss auf 
die Funktionsbedingungen des Staates und des Rechts zeitigt, sodass anderen 
Interpretationsmodellen gesellschaftlicher Entwicklung und ihren Auswirkungen 
auf den Verfassungsstaat ein weiterer Ansatz zur Seite gestellt werden kann.

II. Der Komplexitätsdiskurs

Der Komplexitätsdiskurs bildet die erste der beiden relevanten Diskursgruppen 
(zum Begriff der Komplexität s. 1.). Teilnehmer dieses Diskurses verfolgen die 
Annahme, dass Gesellschaft und Recht (immer) komplexer würden; der Staat 
sich vor allem einer steigenden Komplexität einzuhegender Lebenssachverhalte 
gegenübersehe. Ein erhöhter Grad an sachlicher Schwierigkeit stelle jedenfalls

25 Masing, Wissen und Verstehen in der „Wissensgesellschaft“, in: Appel/Hermes/Schön-
berger (Hrsg.), FS Wahl, 2011, S.  147, 161 beschreibt, wie der Zeitdruck zur Nichtrezeption 
und somit zu „beziehungslos nebeneinander herlaufenden Einzeldiskussionen […] als Mono-
loge der Autoren“ führt.
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das Recht bzw. die Staatsgewalten als handelnde Akteure vor eine zunehmend 
große Herausforderung. Hohe Komplexität bewirke, dass man die Regelungs-
fähigkeit des Staates in Zweifel ziehen könne. Letztlich führe sie dazu, dass der 
„überforderte“26 Staat seine Regelungsbefugnis langsam verliere, da der für sein 
Handeln entscheidende Rationalitäts- und Wahrheitsanspruch unterminiert 
würde.27 Zum Verständnis dieses Diskurses wäre zu fragen, inwieweit sich der 
Staat überhaupt auf die anwachsende Komplexität berufen kann (2.). Die Antwort 
darauf könnte sich aus der Erörterung des Themas ergeben, ob sich im Komplexi-
tätsdiskurs Ursachen oder nicht eher Folgen gesellschaftlicher Entwicklungen 
abbilden (3.). Denn im zweiten Fall könnte der Diskurs eine Leerstelle bezüglich 
Ursachen gesellschaftlicher Entwicklungen hinterlassen.

1. Komplexität

a) Wissen und Komplexität: eine begriffliche Annäherung

Komplexität steht mit der Kategorie „Wissen“ in einer untrennbaren Verbindung. 
Beide stellen mitunter schwierig zu bestimmende Begriffskategorien dar,28 weil 
es häufig an klaren Definitionen fehlt.

aa) Wissen

Trotz dieser Schwierigkeiten benutzen wir den Wissensbegriff in den meisten 
Zusammenhängen sicher. Zur Annäherung genügt es, festzuhalten, dass es sich 
bei Wissen um durch eigene Erfahrung oder Mitteilung von außen erlangte 

26 Hoffmann-Riem, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, in: ders./
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S.  11, 
13.

27 Vgl. für die Neue Verwaltungsrechtswissenschaft eindrücklich Voßkuhle, §  1 – Neue Ver-
waltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grund-
lagen des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 2. Aufl. 2012; ders., §  43 – Sachverständige Beratung des 
Staates in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3, 3. Aufl. 2005; außerdem 
Hoffmann-Riem, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, in: ders./Schmidt-
Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S.  11, 11 ff.; 
Meßerschmidt, Gesetzgebungsermessen, 2000, S.  144 ff. m. w. N.; Günther, Der Wandel der 
Staatsaufgaben und die Krise des regulativen Rechts, in: Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsauf-
gaben, 1990, S.  51, 59 f.; Ritter, Das Recht als Steuerungsmedium im kooperativen Staat, in: 
ebd., S.  69, 71; vgl. Nachw. Einl. Fn.  10.

28 Zollner, Komplexität und Recht, 2014, S.  40 f.; z.T. wird vorgeschlagen, dass man sich 
gar nicht erst an einer Definition versuche, was der fehlenden Differenzierung weiter Vorschub 
leistet und Unklarheiten perpetuiert (Kaiser, Wissensmanagement im Mehrebenensystem, in: 
Schuppert/Voßkuhle [Hrsg.], Governance von und durch Wissen, 2008, S.  217, 219).
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Kenntnis von etwas handelt, sodass (aktuell29) zuverlässige Aussagen darüber 
gemacht werden können.30

Für den Staat kann Wissen angenommen werden, wenn Informationen31 in 
verarbeiteter, d. h. organisierter und systematisierter Form bei einer handlungs-
befugten Person vorliegen.32 Dabei sieht er sich heute einer auf rationale Er-
kenntnisgewinnung ausgerichteten Gesellschaft gegenüber: Sein Bedarf nach 
Wissen hat durch die qualitative sowie quantitative Veränderung von Staatsauf-
gaben, den damit einhergehenden Steuerungsanspruch und das Rationalitätsver-
sprechen des Staates stetig zugenommen.33 Ob die parlamentarische Arbeit unter 
diesen schwierigen Voraussetzungen nur noch eine „Rationalitätsfiktion“ dar-
stellt, darf aufgrund der staatlichen Möglichkeiten zur Komplexitätsreduzierung 
und Wissensgenerierung jedenfalls in dieser Pauschalität bezweifelt werden.34 
Abhängig von Wissen ist der Staat allerdings: Wer rationale Entscheidungen, 

29 Scherzberg, Wissen, Nichtwissen und Ungewißheit im Recht, in: Engel/Halfmann/
Schulte (Hrsg.), Wissen – Nichtwissen – Unsicheres Wissen, S.  114, 119 spricht von einer „vor-
läufig brauchbaren Überzeugung“.

30 Duden, 26. Aufl. 2013; vgl. für einen informationstheoretischen Ansatz Dretske, 
Knowledge and the Flow of Information, 1981, S.  85.

Der Wissensbegriff wird hier unter pragmatischen Gesichtspunkt gewählt. Davon zu trennen 
ist der anhaltende philosophische Diskurs über die Möglichkeit einer abschließenden Definition 
des Wissensbegriffs (dazu u. a. Baumann, Erkenntnistheorie, 3. Aufl. 2015, S.  86 m. w. N.). Vgl. 
zum Wissensbegriff unter vielen Dretske, Knowledge and the Flow of Information, 1981; 
Foucault, Die Ordnung der Dinge, 1974.

31 Zur Bedeutungszuwachs von Informationen als zentrales Steuerungselement s. Bumke, 
Publikumsinformation, Die Verwaltung 37 (2004), S.  3 ff.; zum Informationsbegriff als 
Konstrukt Wild, Konstruktivistische Medientheorie, 2016, S.  13 ff.

32 Voßkuhle, §  1 – Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 2. Aufl. 2012, Rn.  11.

33 Hesse, §  1 – Verfassung und Verfassungsrecht, in: Benda (Hrsg.), Handbuch des Ver-
fassungsrechts, Bd.  1, 2. Aufl. 1995, S.  3, 13 ff.; Masing, Wissen und Verstehen in der „Wissens-
gesellschaft“, in: Appel/Hermes/Schönberger (Hrsg.), FS Wahl, 2011, S.  147, 147 ff.; Merkel/
Schäfer, Zeit und Demokratie: Ist demokratische Politik zu langsam?, Leviathan Sonderband 
30 (2015), S.  218, 220; Schneider, Kooperative Verwaltungsverfahren, VerwArch 87 (1996), 
S.  38, 45; Voßkuhle, §  1 – Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 2. Aufl. 2012, Rn.  11 
m. w. N.; ders., §  43 – Sachverständige Beratung des Staates, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3, 3. Aufl. 2005, Rn.  1; s. a. Bumke, Publikumsinformation, Die 
Verwaltung 37 (2004), S.  3 ff., der allerdings primär auf Informationen statt auf Wissen abstellt 
sowie Schimank, Entscheidungsgesellschaft, 2005, S.  170 f., 172 ff.

34 So aber Laux/Rosa, Die beschleunigte Demokratie – Überlegungen zur Wirtschaftskrise, 
WSI-Mitteilungen 2009, S.  547, 548. Zu den staatlichen Methoden der Wissensgenerierung s. 
Steinbach, Gesetzgebung und Empirie, Der Staat 54 (2016), S.  267, 274 ff.; vgl. §  2 C. II. 2. c).
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insbesondere bei einer wachsenden Vielzahl an Aufgaben, treffen möchte braucht 
einschlägiges Wissen.35 Da Rationalität gewissermaßen eine Grundlage staat-
lichen Handelns bildet,36 wird Wissen unweigerlich zu einer Voraussetzung für 
staatliche Handlungsfähigkeit.37 Als eine solche trägt Wissen damit letztlich zur 
staatlichen Souveränität38 bei: Ein freier und souveräner Staat muss Wissen 
generieren und organisieren.

bb) Komplexität

Komplexität hingegen lässt sich zum einen negativ bestimmen: Komplexität be-
deutet dann das Gegenteil von Einfachheit oder anders Einfachheit die Abwesen-
heit von Komplexität. Einfachheit wird wiederum durch das gegebene Maß an 
einschlägigem Wissen bestimmt. Zum anderen kann Komplexität auch positiv 
formuliert als ausdifferenziertes System verstanden werden, d. h. als ein Gebilde, 
in dem eine große Anzahl von Wechselbezüglichkeiten besteht.39 Dieses 
beinhaltet eine unbestimmte Menge an Einzelsachverhalten und Verbindungen, 
zwischen denen eine Vielzahl an künftigen auch wechselnden Entscheidungs-
möglichkeiten (Variablen) gegeben ist. Je höher etwa die Anzahl der Sachver-
halte, der Vernetzungen und Entscheidungsmöglichkeiten sowie deren relative 
Enge wechselseitiger Bindungen,40 desto größer das Maß an Dynamik und folg-

35 Voßkuhle, Das Konzept des rationalen Staates, in: Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), 
Governance von und durch Wissen, 2008, S.  13, 16; ders., §  43 – Sachverständige Beratung des 
Staates, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3, 3. Aufl. 2005, Rn.  1. 
So letztlich auch das BVerfGE 65, 1, 3: „Die durch dieses Gesetz angeordnete Datenerhebung 
hat Beunruhigung auch in solchen Teilen der Bevölkerung ausgelöst, die als loyale Staats-
bürger das Recht und die Pflicht des Staates respektieren, die für rationales und planvolles 
staatliches Handeln erforderlichen Informationen zu beschaffen“.

36 §  1 A. I. 2. b).
37 Vgl. Collin/Horstmann, Das Wissen des Staates – Zugänge zu einem Forschungsthema, 

in: dies. (Hrsg.), Das Wissen des Staates, 2004, S.  9, 12; Spiecker gen. Döhmann, Staatliche 
Instrumente zur Bewältigung von Nicht-Wissens-Szenarien und Selbst-Regulierung, in: 
Darnaculetta i Gardella/Esteve Pardo/Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Strategien des Rechts 
im Angesicht von Ungewissheit und Globalisierung, 2015, S.  43, 43; Voßkuhle, §  43 – Sachver-
ständige Beratung des Staates, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  3, 
3. Aufl. 2005, Rn.  1.

38 Zu Souveränität statt vieler Haltern, Was bedeutet Souveränität?, 2007.
39 Schimank/Werle, Einleitung, in: dies. (Hrsg.), Gesellschaftliche Komplexität und 

kollektive Handlungsfähigkeit, 2000, S.  9, 9; s. a. Engel, Rationale Rechtspolitik und ihre 
Grenzen, JZ 2005, S.  581, 583 ff.; Ritter, Das Recht als Steuerungsmedium im kooperativen 
Staat, in: Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben, 1990, S.  69, 71.

40 Zu letzterem Kriterium unter Berufung auf den Organisationstheoretiker Charles Perrow 
s. Seibel, Verwaltung verstehen, 2. Aufl. 2017, S.  143 ff.
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